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Preismissbrauch bei Gesichtsmasken? 

Kartellrechts-Auswirkungen von Covid-19 

2 April 2020 

 

Die Covid-19-Pandemie verursacht weitreichende Veränderungen in allen Lebens- und 

Geschäftsbereichen. Nahezu alle Unternehmen und Branchen sind betroffen; die 

Rechtslage ändert sich in einigen Gebieten fast täglich.  

Das European Competition Network (ECN) betonte kürzlich in einer gemeinsamen Erklä-

rung, dass das Kartellrecht in seiner jetzigen Form allerdings flexibel genug sei, um auf 

die besondere wirtschaftliche Situation zu reagieren. Dieses Briefing soll einen Über-

blick darüber geben, wie sich die Corona-Krise auf das Kartellrecht auswirkt – und was 

unverändert weitergilt – und wo weitere Informationen zu finden sind (siehe Links im 

gesamten Dokument). BLOMSTEIN wird die weiteren Entwicklungen beobachten und 

darüber informieren. Wenn Sie Fragen haben, stehen Ihnen Anna Huttenlauch und Max 

Klasse jederzeit gern zur Verfügung. 

Fusionskontrolle 

Auch in Krisenzeiten müssen Fusionen wie üblich angemeldet werden. Unternehmen 

sollten sich allerdings auf längere Wartezeiten einstellen, da die Mitarbeiter der meisten 

Wettbewerbsbehörden derzeit von zu Hause aus arbeiten und einige Behörden teil-

weise oder ganz geschlossen wurden. 

Darüber hinaus bitten diverse Behörden, darunter die Europäische Kommission, das 

Bundeskartellamt und die irische Competition and Consumer Protection Commission, 

Unternehmen und ihre Vertreter, Fusionskontrollanmeldungen nach Möglichkeit zu ver-

schieben.  

In den USA haben die Federal Trade Commission (FTC) und das Department of Justice 

(DOJ) angekündigt, dass die sonst üblichen Anträge auf eine vorzeitige Beendigung der 

erforderlichen Wartezeit derzeit nicht genehmigt werden.  

Andere, wie die österreichische und dänische Behörde, haben bereits bestimmte Fristen 

ausgesetzt. Unternehmen müssen daher einkalkulieren, dass fast alle Transaktionen län-

ger dauern werden als üblich. Materiell-rechtliche Änderungen in der Fusionskontrolle 

sind dagegen nicht zu erwarten. 

https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
https://www.blomstein.com/en/team.php?p=dr-anna-blume-huttenlauch
https://www.blomstein.com/en/team.php?p=dr-max-klasse
https://www.blomstein.com/en/team.php?p=dr-max-klasse
https://cdn.mmgcache.net/editorial-content/live/document-repository/document/K5kwWnBPP
https://ec.europa.eu/competition/mergers/news.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Meldungen%20News%20Karussell/2020/17_03_2020_Erreichbarkeit_Bundeskartellamt.html
https://www.ccpc.ie/consumers/covid-19/business-mergers/
https://www.ftc.gov/enforcement/premerger-notification-program/guidance-filing-parties
https://www.bwb.gv.at/news/detail/news/corona_covid_19_update_zusammenschlussanmeldungen_sind_ab_sofort_elektronisch_moeglich/
https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/english/news/2020/20200318-time-limits-for-merger-control-are-suspended-for-14-days/
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Kooperationen zwischen Wettbewerbern 

Obwohl wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen weiterhin verboten sind, weisen 

derzeit die Wettbewerbsbehörden darauf hin, dass sie die wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Situation gebührend berücksichtigen. Die europäischen Wettbewerbsbe-

hörden haben beispielsweise zugesagt, dass sie bei notwendigen und vorübergehenden 

Kooperationen zur Versorgungssicherung nicht aktiv eingreifen werden. 

Die britische Regierung hat das Wettbewerbsrecht bereits vorübergehend gelockert, 

um solche Kooperationen zu ermöglichen. Supermärkte dürfen etwa Daten über die La-

gerbestände austauschen und Personal, Vertriebslager und Lieferwagen teilen.  

In den USA haben die FTC und das DOJ Leitlinien für Einzelpersonen und Unternehmen 

herausgegeben, die bei der Bekämpfung der Pandemie zusammenarbeiten wollen, und 

versprochen, Anfragen im Zusammenhang mit Corona innerhalb von sieben Tagen zu 

beantworten. Die Europäische Kommission hat eine spezielle Website und E-Mail-Ad-

resse für Unternehmen eingerichtet, die sich informell zu einer geplanten Zusammenar-

beit und deren Vereinbarkeit mit EU-Recht beraten lassen möchten. 

Maßnahmen zur Versorgungssicherung sind in Krisenzeiten allerdings wohl auch jen-

seits ausdrücklicher Erklärungen zulässig. Selbst wenn sie den Wettbewerb einschrän-

ken, generieren sie in den meisten Fällen sehr wahrscheinlich Effizienzen. Dennoch soll-

ten Unternehmen immer sicherstellen, dass die Zusammenarbeit selbst und alle ihre As-

pekte zur Erreichung des angestrebten Zwecks notwendig sind. Unternehmen müssen 

sich bewusst sein, dass auch in Zeiten von Corona Hardcore-Beschränkungen wie Preis- 

oder Angebotsabsprachen unzulässig sind! 

Missbrauchsaufsicht 

Die Wettbewerbsbehörden untersuchen auch, ob Unternehmen die aktuellen Liefereng-

pässe ausnutzen, etwa indem sie Verträge über Schutzausrüstung mit Krankenhäusern 

kündigen, um anschließend die Preise zu erhöhen.  

Infolge von Verbraucherbeschwerden hat auch die italienische Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato Untersuchungen gegen Amazon und eBay wegen erhebli-

cher Preiserhöhungen für Händedesinfektionsmittel und Atemschutzmasken eingelei-

tet. Ähnliche Untersuchungen in Bezug auf die Preisgestaltung von Medizin- und Phar-

maprodukten werden in Brasilien und Thailand durchgeführt.  

Darüber hinaus befassen sich die Behörden zunehmend mit der sogenannten automati-

sierten Preisanpassung, die besonders auf Online-Marktplätzen eingesetzt wird, um 

Preise automatisch aufgrund vorgegebener Algorithmen zu verändern.  

https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
https://www.gov.uk/government/news/supermarkets-to-join-forces-to-feed-the-nation
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1569593/statement_on_coronavirus_ftc-doj-3-24-20.pdf
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html
mailto:COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu
mailto:COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu
https://www.uokik.gov.pl/news.php?news_id=16277
https://www.uokik.gov.pl/news.php?news_id=16277
https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2020/3/ICA-Coronavirus-the-Authority-begins-investigating-Amazon-and-eBay-for-misleading-claims-and-excessive-price-increases
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-abre-investigacao-no-setor-de-produtos-medicos-farmaceuticos
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-thailand-mask/update-1-thailand-files-complaint-against-e-commerce-platform-lazada-for-overpriced-masks-idUSL4N2B449G
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Das ECN und das amerikanische DOJ haben betont, dass sie alle Versuche, diese Krise 

auszunutzen, streng ahnden werden. Dies gelte ganz besonders im Hinblick auf Ge-

sichtsmasken, Händedesinfektionsmittel und Atemschutzmasken. 

Staatliche Beihilfen 

Die Kommission hat einen Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfemaßnahmen zur 

Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 (BR) ge-

schaffen, der klarstellt, nach welchen Kriterien sie staatliche Beihilfen genehmigen wird. 

Dabei stützt sich die Kommission auf ihre Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008/2009, 

wobei sie in der aktuellen Situation viel schneller zu handeln scheint – sowohl was den 

Beschluss des BR selbst als auch die Genehmigung einzelner Beihilfen betrifft. 

Im Moment dürfen die Mitgliedstaaten Unternehmen in besonders betroffenen Sekto-

ren wie Verkehr, Tourismus oder Kultur entschädigen. Darüber hinaus können die Mit-

gliedstaaten gemäß Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV folgende Maßnahmen er-

greifen:   

 Beihilfen in Form von Direktzuschüssen, rückzahlbaren Vorschüssen oder Steuer-

vorteilen; 

 Beihilfen in Form von Garantien für Darlehen; 

 Beihilfen in Form von Zinszuschüssen für Darlehen; 

 Beihilfen in Form von Garantien und Darlehen über Kreditinstitute oder andere 

Finanzintermediäre; 

 Kurzfristige Exportkreditversicherungen. 

Die Kommission hat bereits angekündigt, den BF zu erweitern. Sie schlägt vor, Unter-

stützungsmaßnahmen für Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem 

Coronavirus, für den Bau und die Modernisierung von Testanlagen und die Herstellung 

einschlägiger Produkte, z.B. Impfstoffe, medizinische Ausrüstung und Desinfektionsmit-

tel, aufzunehmen. Daneben erwägt die Kommission, gezielte Unterstützungsmaßnah-

men in Form von Steuerstundungen und/oder Aussetzungen der Sozialversicherungs-

beiträge und Lohnzuschüssen zu erleichtern.  

Der BF gilt bis Ende 2020. Die Kommission hat bereits eine Reihe mitgliedstaatlicher 

Maßnahmen genehmigt, darunter eine italienische Garantieregelung für KMU, eine 

deutsche Direktzuschussregelung und einen französischen Solidaritätsfonds für kleine 

Unternehmen. 

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank und dem Europäi-

schen Investitionsfonds, schlägt ein Finanzierungspaket von 40 Milliarden Euro für die 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sonstiges/Corona_ECN_Statement.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-cautions-business-community-against-violating-antitrust-laws-manufacturing
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_de.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_556
https://www.eib.org/de/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
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von der Corona-Krise betroffenen KMU vor. In Kooperation mit nationalen Förderbanken 

würde die EIB-Gruppe Überbrückungskredite, Zahlungsaufschübe und weitere Maßnah-

men zur Unterstützung bei Liquiditätsengpässen bereitstellen. 

 

In Krisenzeiten müssen sich alle an die neuen Umstände anpassen. Trotz der allgegen-

wärtigen schlechten Nachrichten möchten wir aber mit einem positiven Aspekt schlie-

ßen: Unternehmen müssen bei all der räumlichen Distanzierung und Selbstisolation der-

zeit wohl zumindest keine Angst vor Dawn Raids haben! Dennoch gilt natürlich zu be-

denken, dass alles, was Sie jetzt tun, einer Überprüfung unterzogen werden kann, so-

bald sich die Gesamtsituation wieder entspannt. 


